
Projektleiter  
Events/Messen/Sponsoring 2010/11

Foto
ca. 4 x 4,5 cm

erscheint auf
Teilnehmerliste
per Mail an:

s.murati@sawi.com

Anmeldeformular für den Lehrgang

I.	 Personalien

Familienname Vorname

Geburtsdatum Zivilstand                          

Bürgerort Muttersprache

Privatadresse

Strasse PLZ                          Ort

Telefon Telefax                           

Mobile E-Mail

Geschäftsadresse

Firma

Strasse PLZ                          Ort

Telefon Zentrale Telefax Zentrale

Telefon direkt Telefax direkt

Mobile E-Mail

SAWI Schweizerisches Ausbildungsinstitut für Marketing, Werbung und Kommunikation
Stettbachstrasse 6, 8600 Dübendorf/Zürich, Telefon 044 802 25 00, Fax 044 802 25 25, E-Mail info@sawi.com, www.sawi.com
Ausbildungszentren in Biel, Zürich, Lausanne, Basel, Bern, St. Gallen. MwSt.-Nr. 258 719

 	Zürich 
	 15. Oktober 2010

III.	 Weiterbildung

Ausbildung Name der Schule Abschlussjahr Ausweis

 ja      nein

 ja      nein

 ja      nein

 ja      nein

II.	 Grundausbildung

	   Maturitätszeugnis (alle Typen)
	   Diplom einer vom BBT (ehemals BIGA) anerkannten Handelsmittelschule
	   Fähigkeitszeugnis eines Berufes mit mindestens dreijähriger Lehre



IV.	 Berufliche Praxis

Bitte geben Sie hier an, in welchen der drei Fachbereiche (Events, Messen, Sponsoring) Sie bereits 
Erfahrungen haben.

Anstellungsdatum Firma und Ort Fachbereich* Anzahl Jahre 
und Monate

V.	 Kursdaten

Der Lehrgang startet am 15. Oktober 2010 und dauert bis Februar 2012. 

Als Kurstage werden Freitag und Samstag (ca. alle zwei Wochen, ganztags) festgelegt. Die genauen 
Kursdaten und deren Inhalte werden mit Versand der jeweiligen Stundenpläne im voraus kommuniziert.

Lehrgangsende und Diplomübergabe April 2012.

Änderungen vorbehalten.

* Bitte Stellenbeschrieb beilegen.



VI.	 Anmeldung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Anmeldung für den Lehrgang Projektleiter/in Events/Messen/Sponsoring 
2010/2011 zum Gesamtpreis von CHF 11‘750. Ich verpflichte mich, diesen Betrag wie folgt zu überweisen:

a) CHF 3‘750 vor Lehrgangseröffnung
b) anschliessend quartalsweise CHF 2‘000

Rechnung bitte an meine	   Privatadresse	   Geschäftsadresse
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Korrespondenz bitte an meine	   Privatadresse	   Geschäftsadresse
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die Kosten für die Lehrmittel von CHF 550 zzgl. Mehrwertsteuer werden vor Kursbeginn in Rechnung gestellt.

Rechnungsstellung an	   Privatadresse	   Geschäftsadresse
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Im Schulgeld inbegriffen sind: Unterricht, Prüfungsleistungen und das Diplom.
Nicht inbegriffen sind: Kosten für Lehrbücher, Fahrspesen zu Veranstaltungen, Übernachtungskosten.

  Ich möchte vom «Total Care Paket» profitieren. Die Kosten dafür sind 3% des Kursgeldes.

Rechnungsstellung «Total Care Paket» an	   Privatadresse	   Geschäftsadresse
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Wird die Anmeldung später als 4 Wochen vor Kursbeginn zurückgezogen, wird die erste Tranche gemäss  
VI.a verrechnet und zur Zahlung fällig, sofern nicht ein geeigneter Ersatzteilnehmer durch den Kursteilnehmer/ 
die Kursteilnehmerin bennant wird. Wird ein Ersatzteilnehmer gefunden, wird für Umtriebe eine eine Pauschale 
von CHF 200 erhoben.
Ein Austritt im Verlaufe des Kurses ist mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten möglich. Die Abmeldung erfolgt 
per eingeschriebenen Brief. Im Kündigungsfall wird die bis zum Ende der Kündigungsfrist fällige Tranche gemäss 
VI.b sowie zusätzlich eine Austrittsentschädigung in der Höhe einer weiteren Quartals-Tranche (VI.b) verrechnet 
und sofort fällig. Mit dem Austritt entfällt das Recht für den Erhalt weiterer Lehrmittel. Im Falle einer ungenügenden 
Teilnehmerzahl behält sich das SAWI das Recht vor, den Kurs nicht durchzuführen. Gerät der Kursteilnehmer/
die Kursteilnehmerin oder ein allfälliger Solidarschuldner mit der Bezahlung des fälligen Kursgeldes in Verzug, so 
behält sich das SAWI sämtliche gesetzlichen Rechte aus diesem Zahlungsverzug vor. 
Nach erfolgloser 3. Mahnung (eingeschrieben) kann der Kursteilnehmer/die Kursteilnehmerin von der Schule 
gewiesen werden. In diesem Fall werden wie beim vorzeitigen Austritt die zwei nächstfolgenden Tranchen 
gemäss VI.b verrechnet und sofort fällig.

Gerichtsstand ist Dübendorf. Zur Anwendung gelangt ausschliesslich das schweizerische materielle Recht.

Ort und Datum	 Unterschrift des Kursteilnehmers

Sofern die Rechnungen für das Kursgeld an den Arbeitgeber des Kursteilnehmers gehen sollen,
muss auch der Arbeitgeber diese Anmeldung unterschreiben. Dieser verpflichtet sich damit als
Solidarschuldner im Sinne von Art. 143 ff. OR zur Bezahlung der fälligen Kursgelder.

Ort und Datum	 Unterschrift des Arbeitgebers


